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II 

(Rechtsakte ohne Gesetzescharakter) 

VERORDNUNGEN 

DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 775/2014 DER KOMMISSION 

vom 16. Juli 2014 

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates betreffend den Handel mit bestimm
ten Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmen

schlicher oder erniedrigender Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 des Rates vom 27. Juni 2005 betreffend den Handel mit bestimmten 
Gütern, die zur Vollstreckung der Todesstrafe, zu Folter oder zu anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender 
Behandlung oder Strafe verwendet werden könnten (1), insbesondere auf Artikel 12 Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 3 
der Verordnung (EU) Nr. 37/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Januar 2014 zur Änderung 
bestimmter Verordnungen zur gemeinsamen Handelspolitik hinsichtlich der Verfahren für die Annahme bestimmter 
Maßnahmen (2), 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Nach der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 ist die Ausfuhr von Gütern, die außer zur Vollstreckung der Todes
strafe oder zum Zwecke der Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung oder 
Strafe keine praktische Verwendung haben, verboten und ist die Ausfuhr bestimmter Güter, die zu solchen Zwe
cken verwendet werden könnten, zu kontrollieren. Die Verordnung steht im Einklang mit den Grundrechten und 
den in der Charta der Grundrechte der Europäischen Union anerkannten Grundsätzen, insbesondere hinsichtlich 
der Achtung und des Schutzes der Menschenwürde, des Rechts auf Leben und des Verbots der Folter und 
unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung oder Strafe. 

(2) Die Listen der Güter, die den Kontrollen und dem Verbot unterliegen, wurden in Zusammenarbeit mit einer Sach
verständigengruppe überprüft. 

(3)  Es wird allgemein anerkannt, dass normale Handschellen im Bereich der Strafverfolgung und des Strafvollzugs als 
Zwangsmittel verwendet werden können und zur regulären Ausstattung von Strafverfolgungs-/Vollzugsbehörden 
gehören. Die von den Vereinten Nationen angenommenen Mindestgrundsätze für die Behandlung von Gefangenen 
verbieten die Verwendung von Ketten oder Eisen als Zwangsmittel und sehen vor, dass Handschellen und andere 
Zwangsmittel niemals zur Bestrafung angewendet werden dürfen. Die Verwendung von Zwangsmitteln außer Ket
ten oder Eisen ist nur für bestimmte Zwecke erlaubt, insbesondere als Sicherungsmaßnahme gegen die Entwei
chung eines Gefangenen beim Transport oder, um einen Gefangenen von einer Verletzung seiner selbst oder ande
rer abzuhalten. 

(4)  Daumen- und Fingerschellen sowie Halsfesseln werden für Strafverfolgungs- und Vollzugszwecke als nicht zulässig 
angesehen und auch die Verwendung von Fußfesseln für solche Zwecke gilt in der Regel als nicht zulässig. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass gezackte Daumen- und Fingerschellen, Daumen- und Fingerschrauben, Stangenfesseln 
und mit Gewicht versehene Fußfesseln große Schmerzen oder Leiden verursachen, ist wegen ihrer Beschaffenheit 
größer als bei anderen Daumen- und Fingerschellen und Fußfesseln. 

(5)  Die Wahrscheinlichkeit, dass große Schmerzen oder Leiden verursacht werden, erhöht sich, wenn mechanische 
Zwangsmittel miteinander kombiniert werden, z. B. wenn Hand- und Fußschellen hinter dem Rücken miteinander 
verbunden werden. Solche Fixierungsmethoden bergen häufig ein Erstickungsrisiko, insbesondere wenn Halsfes
seln verwendet werden. 
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(6) Es ist daher notwendig, den Handel mit Daumen- und Fingerschellen, Daumen- und Fingerschrauben, Stangenfes
seln und mit Gewicht versehenen Fußfesseln zu verbieten. Die Ausfuhr von Fesseln, die keine normalen Hand
schellen sind, sollte unter Berücksichtigung der Tatsache, dass ihre Verwendung in Ausnahmefällen gerechtfertigt 
sein kann, kontrolliert werden. 

(7)  Solche Kontrollen sind außerdem im Falle der Ausfuhr von Einzelschellen oder Ringen, etwa von Halsfesseln oder 
Ringen von Fußfesseln, angezeigt. 

(8)  Durch Definition des Ausdrucks „normale Handschellen“ mittels Festlegung der zulässigen Größe der einzelnen 
Schellen sollte klargestellt werden, welche Handschellen nicht der Ausfuhrkontrolle unterliegen. 

(9)  Der Einsatz von mechanischen Zwangsmitteln wie Handschellen, mit denen ein Gefangener an ein in Boden, 
Wand oder Decke fest verankertes Objekt gefesselt wird, ist nicht zulässig. Daher muss der Handel mit Handschel
len, die für eine derartige Fixierung bestimmt sind, verboten werden. 

(10)  Wie bei der Kombination mechanischer Zwangsmittel ist es auch bei Vorrichtungen zur gleichzeitigen Fesselung 
verschiedener Körperpartien wahrscheinlicher, dass große Schmerzen oder Leiden verursacht werden, als beispiels
weise bei normalen Handschellen. Zwangsstühle, Fesselbretter und Fesselbetten schränken die Bewegungsfreiheit 
des Gefangenen deutlich mehr ein als die gleichzeitige Verwendung etwa von Hand- und Fußschellen. Das inhä
rente Risiko von Folter oder unmenschlicher Behandlung erhöht sich, wenn diese Fixierungsmethode über einen 
längeren Zeitraum angewandt wird. Daher muss der Handel mit Zwangsstühlen und Fesselbrettern und -betten 
verboten werden. 

(11)  Stühle, Bretter und Betten, die ausschließlich mit Riemen oder Gurten versehen sind, sollten von diesem Verbot 
ausgenommen werden, da ihre Verwendung unter bestimmten Umständen über kurze Zeiträume gerechtfertigt 
sein kann, z. B. um zu verhindern, dass Patienten in erregtem Zustand sich selbst oder anderen Schaden zufügen. 
Allerdings gibt es für die Fixierung von Patienten durch Riemen, Gurte oder andere Zwangsmittel keine therapeu
tische oder medizinische Begründung. 

(12) Käfig- und Netzbetten sind kein geeignetes Mittel, um Patienten oder Gefangenen die Bewegungsfreiheit zu neh
men. Daher muss der Handel mit Käfig- und Netzbetten verboten werden. 

(13) Um Personal und andere Personen davor zu schützen, angespuckt zu werden, müssen Gefangene manchmal soge
nannte Spuckschutzhauben tragen. Da eine solche Haube den Mund und häufig auch die Nase bedeckt, ist damit 
ein inhärentes Erstickungsrisiko verbunden. Bei Kombination mit Fesseln wie Handschellen besteht zudem das 
Risiko von Halsverletzungen. Die Ausfuhr von Spuckschutzhauben sollte daher kontrolliert werden. 

(14) Es wird allgemein anerkannt, dass Stöcke und Schlagstöcke zur regulären Ausstattung der Strafverfolgungs-/Voll
zugsbehörden gehören und dass es sich bei Schilden um eine reguläre Schutzausrüstung handelt. Der Handel mit 
Stöcken, die mit Metallspitzen versehen sind, ist bereits verboten, da es wahrscheinlicher ist, dass mit ihnen große 
Schmerzen oder Leiden verursacht werden als mit gewöhnlichen Stöcken. Aus dem gleichen Grund ist auch der 
Handel mit Schilden mit Metallspitzen zu verbieten. 

(15)  Körperliche Züchtigungen wie Auspeitschen sind eine Form von Folter oder anderer grausamer, unmenschlicher 
oder erniedrigender Behandlung. Knuten und andere Peitschen mit mehreren Schnüren oder Riemen wurden zur 
Bestrafung von Menschen durch Auspeitschen konzipiert und haben keinen rechtmäßigen Verwendungszweck. 
Peitschen mit nur einer Schnur oder einem Riemen, welche(r) mit Nägeln, Stacheln oder Ähnlichem versehen ist, 
können große Schmerzen oder Leiden verursachen und haben ebenfalls keinen rechtmäßigen Verwendungszweck. 
Daher muss der Handel mit derartigen Peitschen verboten werden. Jedoch können Peitschen mit einer einfachen 
Schnur oder einem einfachen Riemen sowohl für rechtmäßige als auch für unrechtmäßige Zwecke verwendet wer
den; der Handel damit sollte daher nicht verboten werden. 

(16)  Was die Elektroschockwaffen und -geräte unter Nummer 2.1 des Anhangs II und Nummer 2.1 des Anhangs III 
der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 betrifft, so sollte auf das Kriterium der Spannung von 10 000 Volt verzich
tet werden, um zu verhindern, dass das Handelsverbot und die Ausfuhrkontrollen mit Waffen und Geräten 
umgangen werden, die zur Verabreichung von Elektroschocks eingesetzt werden können, aber eine etwas gerin
gere Leerlaufspannung aufweisen. 

(17) Sehr wichtig ist auch die Ausweitung des Anwendungsbereichs der Ausfuhrkontrollen, um zusätzlich zu den trag
baren Waffen, die bereits der Kontrolle unterliegen, fest montierte oder montierbare Elektroimpulswaffen mit grö
ßerem räumlichen Einsatzbereich aufzunehmen, die gegen mehrere oder viele Zielpersonen eingesetzt werden 
können. Solche Waffen werden häufig als „nichttödliche“ Waffen bezeichnet, doch bergen sie mindestens das glei
che Risiko, große Schmerzen oder Leiden zu verursachen, wie tragbare Elektroimpulswaffen. 

(18)  Was tragbare Waffen oder Geräte zur Ausbringung handlungsunfähig machender chemischer Substanzen angeht, 
sollte der Anwendungsbereich der Ausfuhrkontrollen auf Waffen und Geräte zur Ausbringung reizender chemi
scher Substanzen ausgeweitet werden, die unter die „Reizstoffe“ (riot control agents) fallen. 
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(19)  Da fest montierte Geräte für die Ausbringung reizender chemischer Substanzen zur Verwendung innerhalb von 
Gebäuden vermarktet werden und ein Einsatz solcher Substanzen in Innenräumen mit dem Risiko verbunden ist, 
dass schwere Schmerzen oder Leiden verursacht werden, zu denen es beim herkömmlichen Einsatz im Freien 
nicht kommt, sollte die Ausfuhr solcher Geräte kontrolliert werden. 

(20)  Außerdem sollten fest montierte oder montierbare Ausrüstungen mit großem räumlichen Einsatzbereich, die für 
die Ausbringung handlungsunfähig machender oder reizender Substanzen bestimmt sind, Ausfuhrkontrollen 
unterworfen werden, sofern diese Ausrüstungen nicht bereits den Ausfuhrkontrollen nach dem Gemeinsamen 
Standpunkt 2008/944/GASP des Rates (1) unterliegen. Solche Ausrüstungen werden häufig als „nichttödliche“ 
Technologie bezeichnet, doch bergen sie mindestens das gleiche Risiko, große Schmerzen oder Leiden zu verursa
chen, wie tragbare Waffen und Geräte. Auch wenn Wasser nicht zu den handlungsunfähig machenden oder reiz
enden chemischen Stoffen gehört, können Wasserwerfer zur Ausbringung solcher Stoffe in flüssiger Form ver
wendet werden, weshalb die Ausfuhr von Wasserwerfern kontrolliert werden sollte. 

(21)  Die Ausfuhrkontrollen für Oleoresin Capsicum (OC) und Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, PAVA) sollten 
durch Kontrollen der Ausfuhr von bestimmten, diese Substanzen enthaltenden Gemischen ergänzt werden, die 
entweder als solche als handlungsunfähig machende oder reizende Stoffe oder zur Herstellung solcher Stoffe ver
wendet werden können. Es sollte klargestellt werden, dass etwaige Bezugnahmen auf handlungsunfähig machende 
oder reizende chemische Stoffe sich auch auf Oleoresin Capsicum und Gemische, die es enthalten, erstrecken 
müssen. 

(22)  Der Code der Kombinierten Nomenklatur für OC sollte durch einen anderen Code ersetzt werden und eine Reihe 
von Codes sollten den Güterlisten der Anhänge II und III der Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 hinzugefügt wer
den. 

(23)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Ausschusses für die 
gemeinsame Ausfuhrregelung — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 wird wie folgt geändert: 

(1)  Anhang II erhält die Fassung des Anhangs I der vorliegenden Verordnung. 

(2)  Anhang III erhält die Fassung des Anhangs II der vorliegenden Verordnung. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 16. Juli 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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ANHANG I 

„ANHANG II 

Liste der Güter gemäß den Artikeln 3 und 4 

Einleitung 

Bei den KN-Codes in diesem Anhang handelt es sich um Codes, die in Teil 2 des Anhangs I der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 des Rates vom 23. Juli 1987 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen 
Zolltarif (1) spezifiziert sind. 

Ist einem KN-Code ein ‚ex‘ vorangestellt, so bilden die unter die Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 fallenden Güter nur 
einen Teil des Geltungsbereichs des KN-Codes und bestimmen sich sowohl nach dem Geltungsbereich des KN-Codes und 
als auch nach der im Anhang enthaltenen Beschreibung. 

Anmerkungen 

1.  Die Nummern 1.3 und 1.4 in Abschnitt 1, die Güter für die Hinrichtung von Menschen betreffen, umfassen keine 
medizinisch-technischen Güter.  

2.  Der Zweck der in diesem Anhang angegebenen Kontrollen darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass nicht erfasste 
Güter (einschließlich Anlagen) mit einem oder mehreren erfassten Bestandteilen ausgeführt werden, wenn der (die) 
erfasste(n) Bestandteil(e) das Hauptelement des Gutes ist (sind) und leicht entfernt oder für andere Zwecke verwendet 
werden kann (können). 

NB: Bei der Beurteilung der Frage, ob der (die) erfasste(n) Bestandteil(e) als Hauptelement anzusehen ist (sind), müs
sen Menge, Wert und eingesetztes technologisches Know-how sowie andere besondere Umstände berücksich
tigt werden, die den (die) erfassten Bestandteil(e) zum Hauptelement des Gutes machen könnten. 

KN-Code Beschreibung  

1.  Güter, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen, wie folgt:  

ex 4421 90 97 
ex 8208 90 00 

1.1.  Galgen und Fallbeile.  

ex 8543 70 90 
ex 9401 79 00 
ex 9401 80 00 
ex 9402 10 00 

1.2.  Elektrische Stühle zur Hinrichtung von Menschen.  

ex 9406 00 38 
ex 9406 00 80 

1.3. Hermetisch verschließbare Kammern, zum Beispiel hergestellt aus Stahl oder Glas, kon
struiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verabreichung von tödlichen Gasen oder 
Substanzen.  

ex 8413 81 00 
ex 9018 90 50 
ex 9018 90 60 
ex 9018 90 84 

1.4. Automatische Injektionssysteme, konstruiert zur Hinrichtung von Menschen durch Verab
reichung einer letalen chemischen Substanz.   

2.  Güter, deren Verwendung durch Strafverfolgungs-/Vollzugsbehörden zur Fesselung 
von Menschen nicht angemessen ist, wie folgt:  

ex 8543 70 90 2.1.  Elektroschock-Geräte wie Gürtel, Manschetten oder Schellen, konstruiert zur Ausübung 
von Zwang durch Abgabe von Elektroschocks, die dazu bestimmt sind, von einer gefes
selten Person getragen zu werden. 
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KN-Code Beschreibung 

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 

2.2.  Daumenschellen, Fingerschellen, Daumenschrauben und Fingerschrauben. 

Anmerkung: 

Diese Nummer erfasst sowohl gezackte als auch nicht gezackte Schellen und Schrauben.  

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 
ex 6217 10 00 
ex 6307 90 98 

2.3. Stangenfesseln, mit Gewicht versehene Fußfesseln und Mehr-Personen-Fesseln, die Stan
genfesseln oder mit Gewicht versehene Fußfesseln umfassen. 

Anmerkungen: 

1.  Stangenfesseln sind Fesseln oder Fußgelenkringe mit einem Schließmechanismus, die 
durch eine starre — üblicherweise metallene — Stange miteinander verbunden sind. 

2.  Diese Nummer erfasst Stangenfesseln und mit Gewicht versehene Fußfesseln, die 
durch eine Kette mit normalen Handschellen verbunden sind.  

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 
ex 6217 10 00 
ex 6307 90 98 

2.4.  Schellen zur Fesselung von Menschen, konstruiert zur Verankerung in Wand, Boden oder 
Decke.  

ex 9401 61 00 
ex 9401 69 00 
ex 9401 71 00 
ex 9401 79 00 
ex 9401 80 00 
ex 9402 10 00 

2.5.  Zwangsstühle: Stühle, die mit Fesseln oder anderen Vorrichtungen zur Fesselung von 
Menschen versehen sind. 

Anmerkung: 

Diese Nummer bedeutet kein Verbot von Stühlen, die ausschließlich mit Riemen oder 
Gurten versehen sind.  

ex 9402 90 00 
ex 9403 20 20 
ex 9403 20 80 
ex 9403 50 00 
ex 9403 70 00 
ex 9403 81 00 
ex 9403 89 00 

2.6. Fesselbretter und Fesselbetten: Bretter und Betten, die mit Fesseln oder anderen Vorrich
tungen zur Fesselung von Menschen versehen sind. 

Anmerkung: 

Diese Nummer bedeutet kein Verbot von Brettern und Betten, die ausschließlich mit Rie
men oder Gurten versehen sind.  

ex 9402 90 00 
ex 9403 20 20 
ex 9403 50 00 
ex 9403 70 00 
ex 9403 81 00 
ex 9403 89 00 

2.7.  Käfigbetten: Betten mit einem Käfig (vier Seitenteile und eine obere Abdeckung) oder 
einer ähnlichen Struktur, die einen Menschen in dem Bett einschließt, von dessen Begren
zungen (seitlich oder oben) mindestens eine mit metallenen oder anderen Stäben verse
hen ist und das sich nur von außen öffnen lässt.  
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KN-Code Beschreibung 

ex 9402 90 00 
ex 9403 20 20 
ex 9403 50 00 
ex 9403 70 00 
ex 9403 81 00 
ex 9403 89 00 

2.8.  Netzbetten: Betten mit einem Käfig (vier Seitenteile und eine obere Abdeckung) oder einer 
ähnlichen Struktur, die einen Menschen in dem Bett einschließt, von dessen Begrenzun
gen (seitlich oder oben) mindestens eine mit Netzen versehen ist und das sich nur von 
außen öffnen lässt.   

3.  Tragbare Geräte, deren Verwendung durch Strafverfolgungs-/Vollzugsbehörden 
zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unruhen oder zum Selbstschutz nicht 
angemessen ist, wie folgt:  

ex 9304 00 00 3.1. Stöcke oder Schlagstöcke aus Metall oder anderem Material, die mit Metallstacheln verse
hen sind.  

ex 3926 90 97 
ex 7326 90 98 

3.2.  Schilde mit Metallstacheln.   

4.  Peitschen, wie folgt:  

ex 6602 00 00 4.1. Peitschen mit mehreren Schnüren oder Riemen, wie Knuten oder neunschwänzige Kat
zen.  

ex 6602 00 00 4.2. Peitschen, bei denen eine oder mehrere Schnüre bzw. ein oder mehrere Riemen mit Dor
nen, Haken, Stacheln, Metalldraht oder Ähnlichem versehen sind, so dass die Wirkung 
der Schnüre bzw. Riemen verstärkt wird.“   
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ANHANG II 

„ANHANG III 

Liste der Güter gemäß Artikel 5 

Einleitung 

Bei den KN-Codes in diesem Anhang handelt es sich um Codes, die in Teil 2 des Anhangs I der Verordnung (EWG) 
Nr. 2658/87 über die zolltarifliche und statistische Nomenklatur sowie den Gemeinsamen Zolltarif spezifiziert sind. 

Ist einem KN-Code ein ‚ex‘ vorangestellt, so bilden die unter die Verordnung (EG) Nr. 1236/2005 fallenden Güter nur 
einen Teil des Geltungsbereichs des KN-Codes und bestimmen sich sowohl nach dem Geltungsbereich des KN-Codes und 
als auch nach der im Anhang enthaltenen Beschreibung. 

Anmerkungen 

1.  Der Zweck der in diesem Anhang angegebenen Kontrollen darf nicht dadurch unterlaufen werden, dass nicht erfasste 
Güter (einschließlich Anlagen) mit einem oder mehreren erfassten Bestandteilen ausgeführt werden, wenn der (die) 
erfasste(n) Bestandteil(e) das Hauptelement des Gutes ist (sind) und leicht entfernt oder für andere Zwecke verwendet 
werden kann (können). 

NB: Bei der Beurteilung der Frage, ob der (die) erfasste(n) Bestandteil(e) als Hauptelement anzusehen ist (sind), müs
sen Menge, Wert und eingesetztes technologisches Know-how sowie andere besondere Umstände berücksich
tigt werden, die den (die) erfassten Bestandteil(e) zum Hauptelement des Gutes machen könnten.  

2.  Die Chemikalien sind in einigen Fällen mit ihrer Bezeichnung und CAS-Nummer aufgelistet. Bei Chemikalien mit der 
gleichen Strukturformel (einschließlich Hydraten) erfolgt die Erfassung ohne Rücksicht auf die Bezeichnung oder die 
CAS-Nummer. Die CAS-Nummern sind angegeben, damit unabhängig von der Nomenklatur festgestellt werden kann, 
ob eine bestimmte Chemikalie oder Mischung erfasst ist. Die CAS-Nummern können nicht allein zur Identifikation 
verwendet werden, weil einige Formen der erfassten Chemikalien unterschiedliche CAS-Nummern haben und auch 
Mischungen, die eine erfasste Chemikalie enthalten, unterschiedliche CAS-Nummern haben können. 

KN-Code Beschreibung  

1.  Güter, konstruiert zur Fesselung von Menschen, wie folgt:  

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 
ex 6217 10 00 
ex 6307 90 98 

1.1.  Fesseln, einschließlich Mehr-Personen-Fesseln. 

Anmerkungen: 

1. Fesseln sind Zwangsmittel, die aus zwei mit einer Kette oder einer Stange verbunde
nen Schellen oder Ringen mit einem Schließmechanismus bestehen. 

2. Diese Nummer erfasst nicht die gemäß Nummer 2.3 des Anhangs II verbotenen Fuß
fesseln und Mehr-Personen-Fesseln. 

3.  Diese Nummer erfasst nicht ‚normale Handschellen‘. Normale Handschellen sind 
Handschellen, die alle folgenden Kriterien erfüllen: 
—  Die Gesamtlänge einschließlich Kette, gemessen vom Außenrand der einen Schelle 

bis zum Außenrand der anderen Schelle, beträgt zwischen 150 mm und 280 mm, 
wenn beide Schellen geschlossen sind, 

—  der innere Umfang jeder Schelle beträgt höchstens 165 mm, wenn die Ratsche auf 
der hintersten Zahnraste im Schließmechanismus arretiert ist, 

—  der innere Umfang jeder Schelle beträgt mindestens 200 mm, wenn die Ratsche 
auf der vordersten Zahnraste im Schließmechanismus arretiert ist, und 

—  die Schellen wurden nicht verändert, um körperliche Schmerzen oder Leiden zu 
verursachen. 

17.7.2014 L 210/7 Amtsblatt der Europäischen Union DE     



KN-Code Beschreibung 

ex 7326 90 98 
ex 7616 99 90 
ex 8301 50 00 
ex 3926 90 97 
ex 4203 30 00 
ex 4203 40 00 
ex 4205 00 90 
ex 6217 10 00 
ex 6307 90 98 

1.2.  Einzelschellen oder Ringe mit einem Schließmechanismus und mit einem inneren 
Umfang von mehr als 165 mm, wenn die Ratsche auf der hintersten Zahnraste im 
Schließmechanismus arretiert ist. 

Anmerkung: 

Diese Nummer erfasst Halsfesseln und andere Einzelschellen oder Ringe mit einem 
Schließmechanismus, die durch eine Kette mit normalen Handschellen verbunden sind.  

ex 6505 00 10 
ex 6505 00 90 
ex 6506 91 00 
ex 6506 99 10 
ex 6506 99 90 

1.3. Spuckschutzhauben: Hauben, einschließlich Hauben aus Gewebe, mit einer Mundbede
ckung, die das Spucken verhindert. 

Anmerkung: 

Diese Nummer erfasst auch Spuckschutzhauben, die durch eine Kette mit normalen 
Handschellen verbunden sind.   

2. Waffen und Geräte, konstruiert zur Bekämpfung von Ausschreitungen und Unru
hen oder zum Selbstschutz, wie folgt:  

ex 8543 70 90 
ex 9304 00 00 

2.1.  Tragbare Elektroimpulswaffen, mit denen jeweils nur einem Individuum ein Elektroschock 
versetzt werden kann, einschließlich — aber nicht beschränkt auf — Elektroschock- 
Schlagstöcke, Elektroschock-Schilde, Elektroschocker (Paralyser) und Elektroschock-Pfeil
waffen. 

Anmerkungen: 

1. Diese Nummer erfasst nicht Elektroschock-Gürtel und sonstige Geräte, die unter Num
mer 2.1 des Anhangs II fallen. 

2.  Diese Nummer erfasst nicht einzelne Elektroschock-Geräte, wenn diese von ihren 
Benutzern zu deren eigenem persönlichen Schutz mitgeführt werden.  

ex 8543 90 00 
ex 9305 99 00 

2.2.  Bausätze, die alle wesentlichen Bestandteile für die Herstellung der von Nummer 2.1 
erfassten tragbaren Elektroimpulswaffen enthalten. 

Anmerkung: 

Folgende Güter gelten als wesentliche Bestandteile: 

—  Einheiten, die Elektroschocks erzeugen, 
—  Schalter, ob mit oder ohne Fernsteuerung, und 
—  Elektroden oder gegebenenfalls Drähte, über die Elektroschocks verabreicht werden.  

ex 8543 70 90 
ex 9304 00 00 

2.3. Fest montierte oder montierbare Elektroimpulswaffen mit großem räumlichen Einsatzbe
reich, mit denen mehreren oder vielen Individuen Elektroschocks verabreicht werden 
können.  
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KN-Code Beschreibung  

3.  Waffen und Ausrüstungen zur Ausbringung handlungsunfähig machender oder 
reizender chemischer Substanzen zur Bekämpfung von Ausschreitungen und 
Unruhen oder zum Selbstschutz sowie bestimmte zugehörige Substanzen, wie 
folgt:  

ex 8424 20 00 
ex 8424 89 00 
ex 9304 00 00 

3.1. Tragbare Waffen und Ausrüstungen, die handlungsunfähig machende oder reizende che
mische Substanzen abgeben, und zwar entweder durch Abgabe einer gegen ein einzelnes 
Individuum gerichteten Dosis einer solchen Substanz oder durch Ausbringung einer 
Dosis, z. B. in Form eines Sprühnebels oder einer Wolke, auf kleinem Raum. 

Anmerkungen: 

1. Diese Nummer erfasst nicht Ausrüstungen, die von Unternummer ML7e der Gemein
samen Militärgüterliste der Europäischen Union (1) erfasst werden. 

2.  Diese Nummer erfasst nicht einzelne tragbare Ausrüstungen — selbst wenn diese eine 
chemische Substanz enthalten —, wenn diese von ihren Benutzern zu deren eigenem 
persönlichen Schutz mitgeführt werden. 

3.  Neben einschlägigen chemischen Substanzen wie Reizstoffen (riot control agents) oder 
PAVA werden die von den Nummern 3.3 und 3.4 erfassten Güter als handlungsunfä
hig machende oder reizende chemische Substanzen angesehen.  

ex 2924 29 98 3.2.  Pelargonsäurevanillylamid (Nonivamid, PAVA) (CAS-Nr. 2444-46-4).  

ex 3301 90 30 3.3.  Oleoresin Capsicum (OC) (CAS-Nr. 8023-77-6).  

ex 2924 29 98 
ex 2939 99 00 
ex 3301 90 30 
ex 3302 10 90 
ex 3302 90 10 
ex 3302 90 90 
ex 3824 90 97 

3.4.  Mischungen mit einem PAVA- oder OC-Gehalt von mindestens 0,3 Gew.-% und einem 
Lösungsmittel (wie Ethanol, 1-Propanol oder Hexan), die als solche als handlungsunfähig 
machende oder reizende Stoffe verwendet werden könnten, insbesondere in Aerosolen 
und in flüssiger Form, oder die zur Herstellung handlungsunfähig machender oder reizen
der Wirkmittel verwendet werden könnten. 

Anmerkungen: 

1. Diese Nummer erfasst nicht Zubereitungen zum Herstellen von Würzsoßen und zube
reitete Würzsoßen, Zubereitungen zum Herstellen von Suppen und Suppen sowie 
Würzmischungen, sofern PAVA oder OC nicht die einzige Geschmackskomponente 
ist. 

2. Diese Nummer erfasst nicht Arzneimittel, für die nach dem Unionsrecht eine Marktzu
lassung erteilt wurde (2).  

ex 8424 20 00 
ex 8424 89 00 

3.5.  Für die Ausbringung handlungsunfähig machender oder reizender chemischer Substanzen 
bestimmte fest montierte Ausrüstungen, die in einem Gebäude an einer Wand oder Decke 
angebracht werden können, einen Behälter mit reizenden oder handlungsunfähig mach
enden chemischen Stoffen enthalten und mit Hilfe einer Fernsteuerung aktiviert werden. 

Anmerkung: 

Neben einschlägigen chemischen Substanzen wie Reizstoffen (riot control agents) oder 
PAVA werden die von den Nummern 3.3 und 3.4 erfassten Güter als handlungsunfähig 
machende oder reizende chemische Substanzen angesehen.  
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KN-Code Beschreibung 

ex 8424 20 00 
ex 8424 89 00 
ex 9304 00 00 

3.6.  Für die Ausbringung handlungsunfähig machender oder reizender chemischer Stoffe 
bestimmte fest montierte oder montierbare Ausrüstungen mit großem räumlichen Ein
satzbereich, die nicht zur Anbringung an einer Wand oder Decke in einem Gebäude kon
struiert sind. 

Anmerkungen: 

1. Diese Nummer erfasst nicht Ausrüstungen, die von Unternummer ML7e der Gemein
samen Militärgüterliste der Europäischen Union erfasst werden. 

2.  Diese Nummer erfasst auch Wasserwerfer. 
3.  Neben einschlägigen chemischen Substanzen wie Reizstoffen (riot control agents) oder 

PAVA werden die von den Nummern 3.3 und 3.4 erfassten Güter als handlungsunfä
hig machende oder reizende chemische Substanzen angesehen.   

4. Erzeugnisse, die zur Hinrichtung von Menschen durch tödliche Injektion einge
setzt werden könnten, wie folgt:  

ex 2933 53 90 
[a) bis f)] 
ex 2933 59 95 
[g) und h)] 

4.1. Kurz und intermediär wirkende Barbitursäure-Derivate (Barbiturate) zur Anästhesie ein
schließlich — aber nicht beschränkt auf —: 

a)  Amobarbital (CAS-Nr. 57-43-2) 
b)  Amobarbital-Natrium (CAS-Nr. 64-43-7) 
c)  Pentobarbital (CAS-Nr. 76-74-4) 
d)  Pentobarbital-Natrium (CAS-Nr. 57-33-0) 
e)  Secobarbital (CAS-Nr. 76-73-3) 
f)  Secobarbital-Natrium (CAS-Nr. 309-43-3) 
g)  Thiopental (CAS-Nr. 76-75-5) 
h)  Thiopental-Natrium (CAS-Nr. 71-73-8), auch bekannt als Thiopenton-Natrium. 

ex 3003 90 00 
ex 3004 90 00 
ex 3824 90 97 

Anmerkung: 

Diese Nummer erfasst auch Erzeugnisse, die eines der erfassten Barbiturate enthalten.   

5.  Bestandteile, konstruiert für Güter, die zur Hinrichtung von Menschen konstruiert 
wurden, wie folgt:  

ex 8208 90 00 5.1.  Klingen für Fallbeile.“   
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 776/2014 DER KOMMISSION 

vom 16. Juli 2014 

zur Festsetzung der Höchstgrenze für Ausfuhren von Nichtquotenzucker und -isoglucose bis zum 
Ende des Wirtschaftsjahres 2014/15 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 
über eine gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnun
gen (EWG) Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 (1), insbesondere auf Arti
kel 139 Absatz 2 und Artikel 144 Absatz 1 Buchstabe g, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Gemäß Artikel 139 Absatz 1 Unterabsatz 1 Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 kann Zucker oder 
Isoglucose, der bzw. die über die in Artikel 136 der genannten Verordnung festgesetzte Quote hinaus erzeugt 
wurde, nur im Rahmen der von der Kommission festzusetzenden Mengenbegrenzung ausgeführt werden. 

(2) Mit der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 der Kommission (2) wurden Durchführungsbestimmungen für Nichtquote
nausfuhren und insbesondere für die Erteilung von Ausfuhrlizenzen festgelegt. Die Mengenbegrenzung sollte 
jedoch entsprechend den Möglichkeiten auf den Ausfuhrmärkten jeweils für ein Wirtschaftsjahr festgesetzt wer
den. 

(3) Für bestimmte Zucker- und Isoglucoseerzeuger in der EU ist das Ausfuhrgeschäft ein wichtiger Teil ihrer wirt
schaftlichen Tätigkeit, mit der Folge, dass sie außerhalb der EU traditionelle Märkte aufgebaut haben. Die Ausfuhr 
von Zucker und Isoglucose auf diese Märkte könnte auch ohne Ausfuhrerstattungen wirtschaftlich rentabel sein. 
Damit diese EU-Erzeuger auch künftig ihre traditionellen Märkte beliefern können, ist es erforderlich, eine Men
genbegrenzung für die Ausfuhren von Zucker und Isoglucose festzusetzen, die über die Quote hinaus erzeugt 
wurden. 

(4) Für das Wirtschaftsjahr 2014/15 dürfte eine Mengenbegrenzung in Höhe von 650 000 Tonnen Weißzuckeräqui
valent und 70 000 Tonnen Trockenstoff für die Ausfuhren von Nichtquotenzucker bzw. -isoglucose der Markt
nachfrage entsprechen. 

(5)  Für Ausfuhren von Zucker aus der Europäischen Union in bestimmte nahe gelegene Bestimmungsländer und in 
Drittländer, in die EU-Erzeugnisse mit Präferenzbehandlung eingeführt werden können, ist die Wettbewerbsposi
tion zurzeit besonders günstig. In Anbetracht fehlender geeigneter Rechtshilfeinstrumente zur Bekämpfung von 
Unregelmäßigkeiten und um das Betrugsrisiko zu verringern und Missbrauch im Zusammenhang mit der mögli
chen Wiedereinfuhr bzw. dem möglichen Wiederverbringen von Nichtquotenzucker in die Europäische Union zu 
verhindern, sollten bestimmte nahe gelegene Bestimmungsländer von der Liste der zulässigen Bestimmungen aus
geschlossen werden. 

(6)  Da das Betrugsrisiko im Zusammenhang mit Isoglucose wegen der Eigenschaften des Erzeugnisses als geringer 
eingeschätzt wird, ist es nicht erforderlich, die Liste der zulässigen Bestimmungen für die Ausfuhr von Nichtquote
nisoglucose einzuschränken. 

(7)  Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsausschusses 
für die gemeinsame Organisation der Agrarmärkte — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Festsetzung der Mengenbegrenzung für Ausfuhren von Nichtquotenzucker 

(1) Für das Wirtschaftsjahr 2014/15 beläuft sich die Mengenbegrenzung gemäß Artikel 139 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 auf 650 000 Tonnen für Ausfuhren ohne Erstattung von über die 
Quote hinaus erzeugtem Weißzucker des KN-Codes 1701 99. 
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(2) Ausfuhren innerhalb der Mengenbegrenzung gemäß Absatz 1 sind nach allen Bestimmungen erlaubt, ausgenom
men 

a)  Drittländer: Albanien, Andorra, Bosnien und Herzegowina, die ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien, der 
Heilige Stuhl (Vatikanstadt), das Kosovo (1), Liechtenstein, Montenegro, San Marino und Serbien; 

b)  Gebiete der EU-Mitgliedstaaten, die nicht zum Zollgebiet der Union gehören: die Färöer, Grönland, Helgoland, Ceuta, 
Melilla, die Gemeinden Livigno und Campione d'Italia und die Landesteile der Republik Zypern, in denen die Regie
rung der Republik Zypern keine tatsächliche Kontrolle ausübt; 

c)  europäische Hoheitsgebiete, deren auswärtige Beziehungen ein Mitgliedstaat wahrnimmt und die nicht zum Zollgebiet 
der Union gehören: Gibraltar. 

Artikel 2 

Festsetzung der Mengenbegrenzung für Ausfuhren von Nichtquotenisoglucose 

1. Für das Wirtschaftsjahr 2014/15 beläuft sich die Mengenbegrenzung gemäß Artikel 139 Absatz 1 Unterabsatz 1 
Buchstabe d der Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 auf 70 000 Tonnen Trockenmasse für Ausfuhren ohne Erstattung von 
über die Quote hinaus erzeugter Isoglucose der KN-Codes 1702 40 10, 1702 60 10 und 1702 90 30. 

2. Ausfuhren der in Absatz 1 genannten Erzeugnisse sind nur gestattet, wenn sie die Voraussetzungen gemäß Artikel 4 
der Verordnung (EG) Nr. 951/2006 erfüllen. 

Artikel 3 

Inkrafttreten und Anwendbarkeit 

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Sie gilt ab dem 1. Oktober 2014. 

Sie gilt bis zum 30. September 2015. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 16. Juli 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 777/2014 DER KOMMISSION 

vom 16. Juli 2014 

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse 
geltenden Einfuhrpreise 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates vom 22. Oktober 2007 über eine gemeinsame Organisation 
der Agrarmärkte und mit Sondervorschriften für bestimmte landwirtschaftliche Erzeugnisse (Verordnung über die ein
heitliche GMO) (1), 

gestützt auf die Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 der Kommission vom 7. Juni 2011 mit Durchführungs
bestimmungen zur Verordnung (EG) Nr. 1234/2007 des Rates für die Sektoren Obst und Gemüse und Verarbeitungser
zeugnisse aus Obst und Gemüse (2), insbesondere auf Artikel 136 Absatz 1, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der Kommis
sion festzulegenden, zur Bestimmung der pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien sind in der 
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 für die in ihrem Anhang XVI Teil A aufgeführten Erzeugnisse und 
Zeiträume festgelegt. 

(2)  Gemäß Artikel 136 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 wird der pauschale Einfuhrwert 
an jedem Arbeitstag unter Berücksichtigung variabler Tageswerte berechnet. Die vorliegende Verordnung sollte 
daher am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in Artikel 136 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 543/2011 genannten pauschalen Einfuhrwerte sind im 
Anhang der vorliegenden Verordnung festgesetzt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 16. Juli 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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ANHANG 

Pauschale Einfuhrwerte für die Bestimmung der für bestimmtes Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise 

(EUR/100 kg) 

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler Einfuhrwert 

0702 00 00 MK  69,6 

TR  67,1 

ZZ  68,4 

0707 00 05 AL  74,4 

MK  27,7 

TR  76,0 

ZZ  59,4 

0709 93 10 TR  90,3 

ZZ  90,3 

0805 50 10 AR  119,4 

BO  89,3 

CL  123,3 

EG  75,0 

TR  155,1 

UY  124,0 

ZA  100,9 

ZZ  112,4 

0808 10 80 AR  213,3 

BR  115,4 

CL  115,0 

NZ  131,0 

US  143,9 

ZA  142,3 

ZZ  143,5 

0808 30 90 AR  163,1 

CL  132,2 

NZ  191,9 

ZA  92,2 

ZZ  144,9 

0809 10 00 BA  82,8 

TR  226,4 

XS  87,6 

ZZ  132,3 

0809 29 00 TR  340,2 

ZZ  340,2 

0809 30 MK  70,6 

TR  148,2 

XS  50,2 

ZZ  89,7 

0809 40 05 BA  71,9 

ZZ  71,9 

(1)  Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1833/2006 der Kommission (ABl. L 354 vom 14.12.2006, S. 19). Der 
Code „ZZ“ steht für „Andere Ursprünge“.  
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DURCHFÜHRUNGSVERORDNUNG (EU) Nr. 778/2014 DER KOMMISSION 

vom 16. Juli 2014 

über die Erteilung von Lizenzen für die Einfuhr von Knoblauch im Teilzeitraum vom 1. September 
2014 bis zum 30. November 2014 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

Verordnung (EU) Nr. 1308/2013 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Dezember 2013 über eine 
gemeinsame Marktorganisation für landwirtschaftliche Erzeugnisse und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG) 
Nr. 922/72, (EWG) Nr. 234/79, (EG) Nr. 1037/2001 und (EG) Nr. 1234/2007 des Rates (1), insbesondere Artikel 188, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 der Kommission vom 31. August 2006 mit gemeinsamen Regeln für 
die Verwaltung von Einfuhrzollkontingenten für landwirtschaftliche Erzeugnisse im Rahmen einer Einfuhrlizenzrege
lung (2), insbesondere auf Artikel 7 Absatz 2, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Die Verordnung (EG) Nr. 341/2007 der Kommission (3) sieht die Eröffnung und Verwaltung von Zollkontingenten 
sowie die Einführung einer Einfuhrlizenz- und Ursprungsbescheinigungsregelung für aus Drittländern eingeführ
ten Knoblauch und bestimmte andere landwirtschaftliche Erzeugnisse vor. 

(2)  Die Mengen, für die die traditionellen und die neuen Einführer in den ersten sieben Tagen des Monats Juli 2014 
gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 341/2007 „A-Lizenzen“ beantragt haben, überschreiten die 
verfügbaren Mengen für Erzeugnisse mit Ursprung in China. 

(3)  Daher ist gemäß Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EG) Nr. 1301/2006 festzulegen, in welchem Umfang den 
der Kommission spätestens bis zum 14. Juli 2014 übermittelten Anträgen auf A-Lizenzen gemäß Artikel 12 der 
Verordnung (EG) Nr. 341/2007 stattgegeben werden kann. 

(4)  Um eine effiziente Verwaltung des Verfahrens für die Erteilung der Einfuhrlizenzen zu gewährleisten, sollte diese 
Verordnung unmittelbar nach ihrer Veröffentlichung in Kraft treten — 

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN: 

Artikel 1 

Die in den ersten sieben Tagen des Monats Juli 2014 gemäß Artikel 10 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 341/2007 
gestellten und der Kommission spätestens bis zum 14. Juli 2014 übermittelten Anträge auf Erteilung von „A-Einfuhrli
zenzen“ werden nach Maßgabe der Prozentsätze der beantragten Mengen gemäß dem Anhang der vorliegenden Verord
nung erteilt. 

Artikel 2 

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied
staat. 

Brüssel, den 16. Juli 2014 

Für die Kommission, 

im Namen des Präsidenten, 
Jerzy PLEWA 

Generaldirektor für Landwirtschaft und ländliche Entwicklung  
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(1) ABl. L 347 vom 20.12.2013, S. 671. 
(2) ABl. L 238 vom 1.9.2006, S. 13. 
(3) Verordnung (EG) Nr. 341/2007 der Kommission vom 29. März 2007 zur Eröffnung und Verwaltung von Zollkontingenten sowie zur 

Einführung einer Einfuhrlizenz und Ursprungsbescheinigungsregelung für aus Drittländern eingeführten Knoblauch und bestimmte 
andere landwirtschaftliche Erzeugnisse (ABl. L 90 vom 30.3.2007, S. 12). 



ANHANG 

Ursprung Laufende Nummer Zuteilungskoeffizient 

Argentinien   

—  Traditionelle Einführer 09.4104 X 

—  Neue Einführer 09.4099 X 

China   

—  Traditionelle Einführer 09.4105 54,563852 % 

—  Neue Einführer 09.4100 0,424206 % 

Andere Drittländer   

—  Traditionelle Einführer 09.4106 — 

—  Neue Einführer 09.4102 —   

X:  Kein Zollkontingent für diesen Ursprung im betreffenden Teilzeitraum. 

—:  Der Kommission ist kein Lizenzantrag übermittelt worden.  
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BESCHLÜSSE 

DURCHFÜHRUNGSBESCHLUSS DER KOMMISSION 

vom 16. Juli 2014 

über die Genehmigung des effizienten DENSO-Wechselstromgenerators als innovative Technologie 
zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der Verordnung (EG) 
Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates und zur Änderung des Durchführungsbe

schlusses 2013/341/EU der Kommission 

(Text von Bedeutung für den EWR) 

(2014/465/EU) 

DIE EUROPÄISCHE KOMMISSION — 

gestützt auf den Vertrag über die Arbeitsweise der Europäischen Union, 

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 2009 zur 
Festsetzung von Emissionsnormen für neue Personenkraftwagen im Rahmen des Gesamtkonzepts der Gemeinschaft zur 
Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen und leichten Nutzfahrzeugen (1), insbesondere auf Artikel 12 
Absatz 4, 

in Erwägung nachstehender Gründe: 

(1)  Der Zulieferer DENSO Corporation (nachstehend „der Antragsteller“) hat am 31. Oktober 2013 die Genehmigung 
des effizienten DENSO-Wechselstromgenerators als innovative Technologie beantragt. Die Vollständigkeit des 
Antrags wurde gemäß Artikel 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 der Kommission (2) geprüft. 
Die Kommission hat festgestellt, dass im ursprünglichen Antrag bestimmte einschlägige Angaben fehlten, und den 
Antragsteller um Ergänzung ersucht. Der Antragsteller lieferte die Angaben am 30. Januar 2014. Der Antrag 
wurde für vollständig befunden, und der Zeitraum für die Bewertung des Antrags durch die Kommission begann 
am Tag nach dem Tag des offiziellen Eingangs, also am 31. Januar 2014. 

(2)  Der Antrag wurde gemäß Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 443/2009, der Durchführungsverordnung (EU) 
Nr. 725/2011 und den technischen Leitlinien für die Vorbereitung von Anträgen auf Genehmigung innovativer 
Technologien gemäß der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 (Technical Guidelines) (3) (nachstehend „technische Leitli
nien“) bewertet. 

(3)  Der Antrag betrifft den effizienten DENSO-Wechselstromgenerator für Abgabeleistungen von 150A, 180A 
und 210A. Der Generator hat einen Wirkungsgrad von mindestens 77 %, wie mit dem unter Punkt 5.1.2 des 
Anhangs I der technischen Leitlinien beschriebenen VDA-Verfahren ermittelt wurde. Dieses Verfahren nimmt auf 
die in der internationalen Norm ISO 8854:2012 (4) spezifizierte Prüfmethode Bezug. Der Generator des Antrag
stellers hat gegenüber dem Vergleichs-Generator einen höheren Wirkungsgrad, da bei ihm drei Verluste reduziert 
sind: Gleichrichterverluste durch Optimierung der Gleichrichtung mithilfe eines „MOSFET-Moduls“ (Metall-Oxid- 
Halbleiter-Feldeffekttransistor), Statoreisenverluste durch den Einsatz eines fein laminierten Blechpakets aus 
magnetischem Stahl und Statorkupferverluste durch den Einsatz eines „Segmentleiters“ mit einem höheren Raum
faktor und einem kürzeren Spulenende. Diese Technologie unterscheidet sich somit von dem „Valeo Efficient 
Generation Alternator“, der mit dem Durchführungsbeschluss 2013/341/EU der Kommission (5) als Ökoinnova
tion anerkannt wurde. 
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(1) ABl. L 140 vom 5.6.2009, S. 1. 
(2) Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 der Kommission vom 25. Juli 2011 zur Einführung eines Verfahrens zur Genehmigung 

und Zertifizierung innovativer Technologien zur Verringerung der CO2-Emissionen von Personenkraftwagen nach der Verordnung (EG) 
Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 194 vom 26.7.2011, S. 19). 

(3) http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf. 
(4) ISO 8854. Road vehicles — Alternators with regulators — Test methods and general requirements. Referenznummer ISO 8854:2012(E). 
(5) Durchführungsbeschluss 2013/341/EU der Kommission vom 27. Juni 2013 über die Genehmigung des Wechselstromgenerators „Valeo 

Efficient Generation Alternator“ als innovative Technologie zur Verringerung der CO2 -Emissionen von Personenkraftwagen gemäß der 
Verordnung (EG) Nr. 443/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates (ABl. L 179 vom 29.6.2013, S. 98). 

http://ec.europa.eu/clima/policies/transport/vehicles/cars/docs/guidelines_en.pdf


(4)  Nach Auffassung der Kommission geht aus dem Antrag hervor, dass die in Artikel 12 der Verordnung (EG) 
Nr. 443/2009 und in den Artikeln 2 und 4 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 genannten Bedin
gungen und Kriterien erfüllt wurden. 

(5)  Der Antragsteller hat nachgewiesen, dass der hocheffiziente Wechselstromgenerator des in diesem Antrag 
beschriebenen Typs in nicht mehr als 3 % der im Bezugsjahr 2009 neu zugelassenen Personenkraftwagen zum 
Einsatz kam. 

(6)  Um festzustellen, wie viel CO2 eingespart wird, wenn diese innovative Technologie in ein Kraftfahrzeug eingebaut 
wird, muss ein Vergleichsfahrzeug bestimmt werden, mit dem die Effizienz des mit der innovativen Technologie 
ausgestatteten Fahrzeugs gemäß den Artikeln 5 und 8 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 vergli
chen wird. Nach Auffassung der Kommission ist es sinnvoll, einen Wechselstromgenerator mit einem Wirkungs
grad von 67 % als geeignete Vergleichstechnologie vorzusehen, wenn die innovative Technologie in einen neuen 
Fahrzeugtyp eingebaut wird. Wird der effiziente DENSO-Wechselstromgenerator in einen bereits vorhandenen 
Fahrzeugtyp eingebaut, so sollte der Generator der neuesten auf dem Markt verfügbaren Version dieses Typs als 
Vergleichstechnologie herangezogen werden. 

(7)  Der Antragsteller hat eine Methode für die Prüfung der CO2-Verringerungen übermittelt, die Formeln umfasst, die 
mit den Formeln in den technischen Leitlinien für einen vereinfachten Ansatz in Bezug auf effiziente Wechsel
stromgeneratoren übereinstimmen. Nach Auffassung der Kommission wird die Prüfmethode im Einklang mit Arti
kel 6 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 nachprüfbare, wiederholbare und vergleichbare Ergeb
nisse erbringen und in realistischer Weise und mit hoher statistischer Signifikanz die Vorteile der innovativen 
Technologie in Bezug auf die CO2-Emissionen nachweisen. 

(8)  Die Kommission stellt fest, dass der Antragsteller in seiner Methode zur Berechnung der Standardabweichung des 
Wirkungsgrads des Generators eine Formel verwendet hat, die zu einem genaueren Ergebnis führt als die Formel 1 
in der im Anhang des Durchführungsbeschlusses 2013/341/EU spezifizierten Methode. In allen übrigen Punkten 
stimmen die Prüfmethode des Antragstellers und seine Formeln zur Berechnung der CO2-Einsparungen mit der in 
dem Durchführungsbeschluss spezifizierten Methode überein. Infolgedessen ist die Kommission der Auffassung, 
dass die im Durchführungsbeschluss 2013/341/EU spezifizierte Methode verwendet werden sollte, um die durch 
den effizienten DENSO-Wechselstromgenerator erzielte Verringerung der CO2-Emissionen zu bestimmen. Ange
sichts der höheren Genauigkeit aufgrund der von DENSO vorgeschlagenen Berechnung der Standardabweichung 
empfiehlt es sich jedoch, die Formel 1 im Anhang des Durchführungsbeschlusses 2013/341/EU anzupassen. Die 
Anpassung dürfte die CO2-Einsparungen nicht berühren, die anhand der im Durchführungsbeschluss 
2013/341/EU spezifizierten Methode vor Inkrafttreten des vorliegenden Durchführungsbeschlusses zertifiziert 
wurden. 

(9)  Deshalb ist die Kommission der Auffassung, dass der Antragsteller in zufriedenstellender Weise nachgewiesen hat, 
dass die durch die innovative Technologie erzielte Emissionsreduktion mindestens 1 g CO2/km beträgt. 

(10)  Die Kommission nimmt zur Kenntnis, dass die Einsparungen durch die innovative Technologie teilweise mit dem 
Standard-Prüfzyklus nachgewiesen werden können, weshalb die zu zertifizierenden endgültigen Gesamteinsparun
gen gemäß Artikel 8 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 ermittelt werden 
sollten. 

(11)  Die Kommission stellt fest, dass der Prüfbericht von der „Vehicle Certification Agency“ (VCA), einer unabhängigen 
und zertifizierten Stelle, erarbeitet wurde und der Bericht die im Antrag angeführten Ergebnisse bestätigt. 

(12) Vor diesem Hintergrund ist die Kommission der Auffassung, dass gegen die Genehmigung der betreffenden inno
vativen Technologie keine Einwände erhoben werden sollten. 

(13)  Für die Bestimmung des allgemeinen Ökoinnovationscodes, der in den betreffenden Typgenehmigungsunterlagen 
gemäß den Anhängen I, VIII und IX der Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates (1) zu 
verwenden ist, sollte der individuelle Code für die mit dem vorliegenden Durchführungsbeschluss genehmigte 
innovative Technologie festgelegt werden. 

(14)  Jeder Hersteller, der zur Einhaltung seiner Zielvorgabe für spezifische Emissionen von einer Verringerung der 
durchschnittlichen spezifischen CO2-Emissionen durch den Einsatz der mit diesem Durchführungsbeschluss 
genehmigten innovativen Technologie profitieren will, sollte in seinem Antrag auf eine EG-Typgenehmigung für 
die betreffenden Fahrzeuge gemäß Artikel 11 Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 auf die
sen Durchführungsbeschluss verweisen — 
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(1) Richtlinie 2007/46/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. September 2007 zur Schaffung eines Rahmens für die Geneh
migung von Kraftfahrzeugen und Kraftfahrzeuganhängern sowie von Systemen, Bauteilen und selbstständigen technischen Einheiten für 
diese Fahrzeuge (Rahmenrichtlinie) (ABl. L 263 vom 9.10.2007, S. 1). 



HAT FOLGENDEN BESCHLUSS ERLASSEN: 

Artikel 1 

(1) Der effiziente DENSO-Wechselstromgenerator mit einem durch Verringerung von drei verschiedenen Verlusten 
erreichten Wirkungsgrad von mindestens 77 % zur Verwendung in Fahrzeugen der Klasse M1 wird als innovative Tech
nologie im Sinne von Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 443/2009 genehmigt. 

(2) Die Verringerung der CO2-Emissionen durch den Einsatz des in Absatz 1 genannten Wechselstromgenerators wird 
nach der im Anhang des Durchführungsbeschlusses 2013/341/EU der Kommission beschriebenen Methode bestimmt. 

(3) Gemäß Artikel 11 Absatz 2 Unterabsatz 2 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 kann die gemäß 
Absatz 2 des vorliegenden Artikels festgestellte Verringerung der CO2-Emissionen nur dann zertifiziert und in eine Über
einstimmungsbescheinigung und die betreffenden Typgenehmigungsunterlagen gemäß den Anhängen I, VIII und IX der 
Richtlinie 2007/46/EG eingetragen werden, wenn die Verringerungen mindestens den Schwellenwert gemäß Artikel 9 
Absatz 1 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 erreichen. 

(4) Der in die Typgenehmigungsunterlagen einzutragende individuelle Ökoinnovationscode für die mit diesem Durch
führungsbeschluss genehmigte innovative Technologie ist „6“. 

Artikel 2 

Änderung des Durchführungsbeschlusses 2013/341/EU 

(1) In Abschnitt 2 des Anhangs des Durchführungsbeschlusses 2013/341/EU erhält die Formel 1 folgende Fassung: 

„ΔηA ¼ √ ðð0,25 * S1 800Þ
2
þ ð0,40 * S3 000Þ

2
þ ð0,25 * S6 000Þ

2
þ ð0,1 * S10 000Þ

2
Þ“ 

(2) Zertifizierungen, die gemäß Artikel 11 der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 725/2011 vor Inkrafttreten dieses 
Durchführungsbeschlusses vorgenommen wurden, werden von dieser Änderung nicht berührt. 

Artikel 3 

Dieser Beschluss tritt am zwanzigsten Tag nach seiner Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft. 

Brüssel, den 16. Juli 2014 

Für die Kommission 

Der Präsident 
José Manuel BARROSO  
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BERICHTIGUNGEN 

Berichtigung der Durchführungsverordnung (EU) Nr. 774/2014 der Kommission vom 15. Juli 2014 
zur Festsetzung der ab dem 16. Juli 2014 im Getreidesektor geltenden Einfuhrzölle 

(Amtsblatt der Europäischen Union L 209 vom 16. Juli 2014) 

Auf Seite 53, Anhang II, Nummer 1 lautet wie folgt: 

„1.  Durchschnittswerte für den in Artikel 2 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010 genannten Bezugszeitraum: 
(EUR/t)  

Weichweizen (1) Mais 

Börse Minneapolis Chicago 

Notierung 189,58 116,10 

Golf-Prämie — 23,74 

Prämie Große Seen 66,61 — 

(1)  Positive Prämie von 14 EUR/t inbegriffen (Artikel 5 Absatz 3 der Verordnung (EU) Nr. 642/2010).“   
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